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GFK-Flachbodentank mit thermoplastischer Leckschutzauskleidung,  
Typ K10 DH, K13 DH, K15 DH, K17 DH, K19 DH, K22 DH und K25 DH  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und acht Anlagen mit 22 Seiten. 
Der Gegenstand ist erstmals am 16. Januar 2013 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes 
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung 
zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 
geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieses Bescheids sind stehende zylindrische, einwandige Flachbodenbe-
hälter aus textilglasverstärktem ungesättigten Polyesterharz bzw. Phenacrylatharz. Die Be-
hälter sind mit einer Leckschutzauskleidung ausgestattet, die mit den Behälterwänden und 
dem Boden einen Überwachungsraum bilden. Die Behältergrößen sind der Anlage 1 zu ent-
nehmen. 
(2) Dieser Bescheid gilt für die Verwendung der Behälter außerhalb der Erdbebenzonen 1 
bis 3 nach DIN 41491. Abweichend davon ist die Verwendung der Behältertypen K13 DH, 
K15 DH und K17 DH mit einer Höhe bis zu 1,5 m auch innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 
zulässig. 
(3) Die Behälter dürfen nur in Gebäuden aufgestellt werden, jedoch nicht in explosionsge-
fährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. 
(4) Die Behälter dürfen zur drucklosen Lagerung der nachfolgend aufgeführten Flüssigkeiten 
mit einer Dichte bis 1,5 kg/dm³ und einem Flammpunkt > 55 °C verwendet werden:  
- Flüssigkeiten nach den Medienlisten 40-2.1.1, 40-2.1.2 und 40-2.1.3 0F0F

2, sofern die Leck-
schutzauskleidung für den Anwendungsfall zur Lagerung dieser Flüssigkeiten geeignet ist. 
Ausgenommen sind Schwefelsäure und die in der Medienliste 40-2.1.3 aufgeführten Flüs-
sigkeiten der Medienklasse IV. 

(5) Die maximale Betriebstemperatur darf bis zu 40 °C betragen, sofern in der Medienliste 
bzw. dem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis der Leckschutzauskleidung keine Ein-
schränkungen der Temperatur vorgesehen sind. Bei der Lagerung von Medien mit einem 
Flammpunkt ≤ 100 °C darf die maximale Betriebstemperatur bis zu 30 °C betragen. 
(6) Der Überwachungsraum ist mit einem nach dem Unterdruckverfahren arbeitenden Leck-
anzeiger zu versehen. 
(7) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prüf- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt. 
(8) Dieser Bescheid berücksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. Gemäß § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG3 gilt der Regelungsgegenstand damit was-
serrechtlich als geeignet. 
(9) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im 
Sinne von Einbau oder Aufstellung des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwen-
dung im Sinne der späteren Nutzung. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Allgemeines 
Die Behälter und ihre Teile müssen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen Bestimmungen 
und den Anlagen dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinter-
legten Angaben entsprechen. 

                                                      
1  DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung 

üblicher Hochbauten 
2  Medienlisten 40-2.1.1, 40-2.1.2 und 40-2.1.3, Positiv-Flüssigkeitslisten für Laminate aus glasfaserverstärkten 

Reaktionsharzen (UP-/PHA-Harze) mit innerer Vlies- bzw. Chemieschutzschicht der Medienlisten 40 für Behälter, 
Auffangvorrichtungen und Rohre aus Kunststoff, Ausgabe November 2022, erhältlich beim Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) 

3  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) 
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2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.2.1 Werkstoffe der Behälterteile 

Die zu verwendenden Werkstoffe sind in Anlage 3 aufgeführt. 
2.2.2 Konstruktionsdetails 

Konstruktionsdetails müssen der Anlage 1 bis 1.6 und die Abmessungen der Anlage 2 ent-
sprechen. 

2.2.3 Standsicherheitsnachweis 
Die Behälter sind für den in Abschnitt 1 genannten Anwendungsbereich standsicher. 

2.2.4 Brandverhalten 
Der Werkstoff textilglasverstärktes Reaktionsharz ist in der zur Anwendung kommenden Dicke 
normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-12F2F

4). Zur Widerstandsfähigkeit gegen 
Flammeneinwirkungen siehe Abschnitt 3.1 Absatz (2). 

2.2.5 Leckschutzauskleidung 
(1) In die Behälter nach dieser Bauart ist eine geeignete Leckschutzauskleidung mit bauauf-
sichtlichem Verwendbarkeitsnachweis einzubauen. 
(2) Die Zusammensetzung und Eigenschaften der Leckschutzauskleidung müssen dem bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis der Leckschutzauskleidung entsprechen. 

2.2.6 Nutzungssicherheit 
(1) Behälter mit einem Rauminhalt von mehr als 2 m³ müssen mit einer Einsteigeöffnung aus-
gerüstet sein.  
Behälter ohne Einsteigeöffnung müssen eine Besichtigungsöffnung mit einem lichten Durch-
messer von mindestens 120 mm erhalten. 
(2) Die Behälter erhalten unter der Einsteigeöffnung eine abnehmbare Schutzplatte entspre-
chend Anlage 1 und 1.1 zum Schutz der darunter liegenden Hülle gegen Stoßeinwirkung. 

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.3.1 Herstellung 

(1) Die Herstellung muss gemäß der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Her-
stellungsbeschreibung erfolgen. 
(2) Die Behälterteile dürfen nur im Werk Großröhrsdorf hergestellt werden. 

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung 
 Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß Anlage 4 erfolgen. 
2.3.3 Kennzeichnung 

(1) Die Behälterteile müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) 
nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind. 
Außerdem hat der Hersteller die Behälter gut sichtbar und dauerhaft am Mantellaminat im 
Bereich unterhalb der Einsteigeöffnung mit folgenden Angaben zu kennzeichnen: 
− Herstellungsnummer, 
− Behältertyp (K10 DH, K13 DH, K15 DH, K17 DH, K19 DH, K22 DH oder K25 DH), 
− Herstellungsjahr, 
− Rauminhalt in m³ bei zulässiger Füllhöhe (gemäß Abschnitt 4.1.3), 
− zulässige Betriebstemperatur, 
− zulässiger Füllungsgrad oder Füllhöhe (entsprechend dem zulässigen Füllungsgrad), 
− zulässige Volumenströme beim Befüllen und Entleeren, 

                                                      
4 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforde-

rungen und Prüfungen 
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− Hinweis auf drucklosen Betrieb, 
− Angabe der Lagerflüssigkeit, 
− Angaben zur Aufstellung in Erdbebengebieten (entsprechend der Eignung nach Ab-

schnitt 3.1 Absatz (6)), 
− Prüfdruck. 
(2) Das Anbringen des Typenschildes mit den obengenannten Angaben hat nach der Mon-
tage des Behälters am Aufstellort durch den Montageleiter des Montagebetriebs zu erfolgen. 
Der Montageleiter des Montagebetriebs hat außerdem die Anschlüsse für den Leckanzeiger 
dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
− Anschluss am Überwachungsraumhochpunkt mit "Messen", 
− Anschluss mit heruntergeführter Saugleitung zum Überwachungsraumtiefpunkt mit 

"Saugen". 
(3) Hinsichtlich der Kennzeichnung des Behälters mit der zulässigen Lagerflüssigkeit siehe 
Abschnitt 4.1.5 (1).  

2.4 Übereinstimmungsbestätigung 
2.4.1 Allgemeines 

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts (Behälterteile) mit den Bestim-
mungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Ab-
schnitte 1 und 2) muss für das Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des 
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Überein-
stimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmä-
ßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung durch eine anerkannte Über-
wachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 
(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung ein-
schließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Behälterteile 
eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungs-
stelle einzuschalten. 
(3) Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben. 
(4) Dem Deutschen Institut für Bautechnik sind von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des 
von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.  
(5) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur 
Kenntnis zu geben. 
(6) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart muss gemäß Abschnitt 3.2.2 erfolgen. 
Als Bauart gilt hierbei der am Verwendungsort zusammengefügte Behälter.  

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) entsprechen. 
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 5.1 Abschnitt 1 auf-
geführten Maßnahmen einschließen. 
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile, 
− Art der Kontrolle oder Prüfung, 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials, 
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− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen, 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-
überwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vor-
zulegen. 
(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behälter, die den Anforderungen nicht 
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.4.3 Fremdüberwachung 
(1) Im Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine 
Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. 
(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Behälter durchzuführen. Bei 
der Fremdüberwachung und bei der Erstprüfung sind mindestens die Prüfungen nach Ab-
schnitt 2.4.2 durchzuführen. Darüber hinaus können auch Proben für Stichprobenprüfungen 
entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Über-
wachungsstelle. 
(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik sowie der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung (Bauart) 

3.1 Planung und Bemessung 
(1) Die Bedingungen für die Aufstellung der Behälter sind den wasser-, arbeitsschutz- und 
baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Es sind außerdem die Anforderungen gemäß 
Anlage 6 einzuhalten. 
(2) Bei Festlegung der Aufstellbedingungen ist davon auszugehen, dass die Behälter nach 
diesem Bescheid dafür ausgelegt sind, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu 
widerstehen, ohne undicht zu werden. 
(3) Die Behälter sind gegen Beschädigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schützen, z. B. 
durch geschützte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellen in einem geeigneten 
Raum. 
(4) Die Innenseiten des Behältermantels und des Bodens sind abhängig von den Lager-
medien und der Betriebstemperatur gemäß der Anforderungen der Medienlisten 40-2.1.1 bis 
40-2.1.32 mit einer Vliesschicht bzw. mit Chemieschutzschichten zu versehen. 
(5) Die Leckschutzauskleidung muss für den Anwendungsfall zur Lagerung der Flüssigkeiten 
nach Abschnitt 4.1.2 und für den Einbau in GFK-Behälter geeignet sein.  
(6) Abhängig vom Behältertyp und der Erdbebenzone sind bei Aufstellung der Behälter inner-
halb der Erdbebenzonen 1 bis 3 die maximal zulässigen Tankhöhen nach Anlage 7 zu be-
achten. Zusätzlich ist bei Aufstellung bis Erdbebenzone 2 zur Sicherheit gegen Gleiten eine 
Nadelfilzbahn, in Erdbebenzone 3 eine Antirutschmatte entsprechend Anlage 3 Abschnitt 4 
als Bodenunterlage erforderlich.  
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3.2 Ausführung 
3.2.1 Montage 

(1) Bei der Aufstellung der Behälter ist Anlage 6 zu beachten. 
(2) Das Zusammenfügen der Behälterteile darf nur nach der beim DIBt hinterlegten Monta-
geanweisung durch den Antragsteller oder einen vom Antragsteller unterwiesenen Montage-
betrieb vorgenommen werden. 
(3) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit einem für Kunst-
stofffragen zuständigen Sachverständigen4F4F

5 zu treffen. 
(4) Eine Instandsetzung der Behälter ist nur durch sachkundiges Personal des Montage-
betriebs zulässig. 
(5) Der Einbau der Leckschutzauskleidung hat gemäß den Bestimmungen des bauaufsicht-
lichen Verwendbarkeitsnachweises der Leckschutzauskleidung zu erfolgen.  
(6) Sofern eine Inbetriebnahmeprüfung erforderlich ist, hat der Montagebetrieb einen Sach-
verständigen nach Wasserrecht rechtzeitig vor Beginn der Montage über Ort und Zeitpunkt 
der Montage und der Prüfungen der Behälter am Aufstellort (gemäß Anlage 5.1 Abschnitt 2) 
zu informieren. Ihm sind Aufzeichnungen über die Ergebnisse der Prüfungen zu übergeben. 

3.2.2 Übereinstimmungsbestätigung für die Bauart 
(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart (Behälter) mit den Bestimmungen die-
ses Bescheids muss vom Einbaubetrieb mit einer Übereinstimmungserklärung erfolgen. Dabei 
sind an den Behältern die in Anlage 5 Abschnitt 2 aufgeführten Prüfungen durchzuführen. 
(2) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen müssen mindes-
tens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Behältertyps (mit Angabe des Füllvolumens), 
− Art der Kontrolle oder Prüfung (siehe Anlage 5 Abschnitt 2), 
− Datum der Prüfung, 
− Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen, 
− Unterschrift des für die Ausführungskontrolle Verantwortlichen. 
(3) Die Aufzeichnungen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Betreiber auszu-
händigen und dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichts-
behörde und dem Sachverständigen nach Wasserrecht auf Verlangen vorzulegen. 

4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und Prüfung (Bauart) 

4.1 Nutzung 
4.1.1 Ausrüstung der Behälter 

(1) Die Bedingungen für die Ausrüstung der Behälter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen.  
(2) Die Behälter sind mit einem für den Anwendungsfall geeigneten Unterdruck-Leckanzeiger 
auszurüsten. Die Überwachungsraumstutzen zum Anschließen des Leckanzeigers müssen 
aus gegen die Lagerflüssigkeit hinreichend beständigen Werkstoffen bestehen. Der Einbau 
des Leckanzeigers hat nach Maßgabe der Regelungen des verwendeten Leckanzeigers zu 
erfolgen. 

                                                      
5  Sachverständige von Zertifizierungs- und Überwachungsstellen nach Abschnitt 2.4.1 (2) sowie weitere Sachverstän-

dige, die auf Anfrage vom DIBt bestimmt werden 
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4.1.2 Lagerflüssigkeiten 
(1) Je nach Art der inneren Schutzschicht dürfen die Behälter für Lagerflüssigkeiten ent-
sprechend Abschnitt 1 (4) verwendet werden, sofern auch die in Abschnitt 0.3 der Medien-
listen2 genannten Voraussetzungen für die Anwendung eingehalten werden. Diese Lagerflüs-
sigkeiten müssen dem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis der Leckschutzaus-
kleidung entsprechend zulässig sein. 
(2) Ein Wechsel der Lagermedien bedarf der Zustimmung in Form einer gutachtlichen 
Stellungnahme eines vom DIBt zu bestimmenden Sachverständigen6. In der Regel sind dafür 
Innenbesichtigungen des Behälters erforderlich. 

4.1.3 Nutzbares Behältervolumen  
(1) Der zulässige Füllungsgrad von Behältern muss so bemessen sein, dass die Behälter 
nicht überlaufen. Überdrücke, welche die Dichtheit oder Standsicherheit der Behälter beein-
trächtigen, dürfen nicht entstehen.  
(2) Der zulässige Füllungsgrad der Behälter ist nach Maßgabe der Anlage 8 zu bestimmen. 
Die Überfüllsicherung ist dementsprechend einzurichten. 

4.1.4 Unterlagen 
Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behälter folgende Unterlagen auszu-
händigen: 
− Kopie dieses Bescheids, 
− Kopie der Regelungen der für den Verwendungszweck geeigneten und zum Lieferumfang 

des Antragstellers gehörenden Ausrüstungsteile, 
− Kopie des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises der Leckschutzauskleidung, 
− Unterlagen entsprechend Abschnitt 3.2.2. 

4.1.5 Betrieb 
(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behälter an geeigneter Stelle ein Typenschild 
anzubringen, auf dem die gelagerte Flüssigkeit einschließlich ihrer Dichte und Konzentration 
angegeben ist. Bei der Lagerung von solchen Medien, bei denen aus diesem Bescheid 
wiederkehrende Prüfungen7 der Behälter gefordert werden, ist dies in der Kennzeichnung zu 
vermerken. Die Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unberührt. 
(2) Bei Alarmmeldung des Leckanzeigers wird ein optischer und akustischer Alarm erzeugt. 
(3) Vom Betreiber der Anlage ist bei einer Alarmmeldung unverzüglich ein Fachbetrieb (z. B. 
Einbaufirma) zu benachrichtigen und mit der Feststellung der Ursache für die Alarmgabe und 
deren Beseitigung zu beauftragen. Wenn Undichtheiten weder am Leckanzeiger noch an den 
Verbindungsleitungen und Armaturen festgestellt wurden oder aber Lagergut in der Flüssig-
keitssperre erkannt wird, muss der Behälter so schnell wie möglich entleert werden. Eine er-
neute Befüllung ist im Einvernehmen mit einem für Kunststofffragen zuständigen Sachver-
ständigen5 nach Schadenbeseitigung und einwandfreiem Betrieb des Leckanzeigers zulässig. 
(4) Wer eine Anlage befüllt oder entleert, hat diesen Vorgang zu überwachen und vor Beginn 
der Arbeiten die nachfolgenden Bestimmungen zu beachten. 
(5) Vor dem Befüllen ist zu überprüfen, ob das einzulagernde Medium dem zulässigen 
Medium entspricht, wie viel Lagerflüssigkeit der Behälter aufnehmen kann und ob die Über-
füllsicherung/der Grenzwertgeber in ordnungsgemäßem Zustand ist. 
(6) Beim Befüllen darf kein unzulässiger Überdruck im Behälter auftreten. Der maximale zu-
lässige Volumenstrom von 1000 l/min ist zu beachten, sofern im bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweis der Leckschutzauskleidung kein geringer Wert gefordert wird. Der Füllvor-
gang ist ständig zu überwachen. 

                                                      
6  Informationen sind beim DIBt erhältlich 
7  Wiederkehrende Prüfungen nach Wasserrecht bleiben unberührt. 
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(7) Bei Betrieb der Behälter in einem durch Erdbeben gefährdeten Gebiet der Zone 1 bis 3 
nach DIN 41491 ist nach einem Erdbebenereignis zu prüfen, ob ein einwandfreier Weiter-
betrieb gewährleistet ist. 

4.2 Unterhalt, Wartung 
(1) Beim Instandhalten/Instandsetzen sind Werkstoffe zu verwenden, die in Anlage 3 ange-
geben sind. 
(2) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit einem für Kunst-
stofffragen zuständigen Sachverständigen5 zu klären. 

4.3 Prüfungen 
4.3.1 Funktionsprüfung/Prüfung vor Inbetriebnahme 

(1) Nach Aufstellung der Behälter und Montage der entsprechenden Rohrleitungen und 
Sicherheitseinrichtungen ist eine Funktionsprüfung erforderlich. Diese besteht aus Sicht-
prüfung, Dichtheitsprüfung, Prüfung der Befüll-, Belüftungs- und Entnahmeleitungen und der 
Armaturen und sonstigen Einrichtungen. 
(2) Die Funktionsprüfung ersetzt nicht eine erforderliche Prüfung vor Inbetriebnahme durch 
einen Sachverständigen nach Wasserrecht, die gemeinsame Durchführung ist jedoch 
möglich. 

4.3.2 Laufende Prüfungen/Prüfungen nach Inbetriebnahme 
(1) Der Betreiber hat mindestens einmal wöchentlich die Behälter durch Inaugenschein-
nahme auf Dichtheit zu überprüfen. Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Anlage 
außer Betrieb zu nehmen und der schadhafte Behälter gegebenenfalls zu entleeren. 
(2) Die Funktionsfähigkeit des Leckanzeigers sowie der ggf. vorhandenen Überfüllsicherung 
ist nach den Maßgaben der Regelungen für den Leckanzeiger bzw. die Überfüllsicherung zu 
prüfen. 
(3) Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt. 

 
 

Holger Eggert 
Referatsleiter  

Beglaubigt 
Hill 
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 GFK-Flachbodentank mit thermoplastischer Leckschutzauskleidung,  
Typ K10 DH, K13 DH, K15 DH, K17 DH, K19 DH, K22 DH und K25 DH 

Übersichtszeichnung und Typen 

 
 

Anlage 1 
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GFK-Flachbodentank mit thermoplastischer Leckschutzauskleidung,  
Typ K10 DH, K13 DH, K15 DH, K17 DH, K19 DH, K22 DH und K25 DH 

Anlagenbeschreibung 

 
 

Anlage X 

GFK-Flachbodentank mit thermoplastischer Leckschutzauskleidung,  
Typ K10 DH, K13 DH, K15 DH, K17 DH, K19 DH, K22 DH und K25 DH 

Befüll- und Entlüftungsleitung 

 
 

Anlage 1.6 
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Flachbodenbehälter mit Leckschutzauskleidung 
 

Anlage 2 
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B A U R E I H E N  D E R  T A N K S   
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B A U R E I H E N  D E R  T A N K S   
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Flachbodenbehälter mit Leckschutzauskleidung 
 

Anlage 4 
 

VERPACKUNG,  TRANSPORT UND LAGERUNG 
 

1 Verpackung 

Die Tankbauteile (Boden, Mantel und Deckel) müssen in einer geeigneten Weise verpackt 
ausgeliefert werden. Die Verpackung darf erst am Aufstellungsort entfernt werden. 

2 Transport, Lagerung 

Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Erfahrungen, 
geeignete Geräte, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Personal 
verfügen.  
Zur Vermeidung von Gefahren für Beschäftigte und Dritte sind die einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.  
Bei Schäden, die durch den Transport bzw. bei der Lagerung der Behälterteile vor dem Einbau 
entstanden sind, ist nach den Feststellungen eines für Kunststofffragen zuständigen 
Sachverständigen7F7F

6 zu verfahren. 
 

  

 
6  Sachverständige von Zertifizierungs- und Überwachungsstellen nach Abschnitt 2.4.1 (2) der "Besonderen Bestim-

mungen" sowie weitere Sachverständige, die auf Anfrage vom DIBt bestimmt werden 
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AUFSTEL LBEDINGUNGEN  

 

1 Allgemeines 

In Hochwasser- und Überschwemmungsgebieten sind die Behälter so aufzustellen, dass sie 
von der Flut nicht erreicht werden können. 

2 Auflagerung 

(1) Der Boden der Behälter muss vollständig auf einer ebenen, biegesteifen Auflagerplatte 
gebettet sein. 
(2) Unter dem Behälterboden kann in nicht durch Erbeben gefährdete Gebiete eine einteilige 
PE-Tafel entsprechend Anlage 3 Abschnitt 4.3 verwendet werden.  
(3) Bei Aufstellung der Behälter innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 sind nach Abschnitt 3.1 
Absatz (6) der Besonderen Bedingungen als Bodenunterlage Filzbahnen zu verwenden, bei 
Aufstellung in Erdbebenzone 3 wird die Filzunterlage durch eine Antirutschmatte ersetzt.  
(4) Bei Verwendung der Filzbahnen und Antirutschmatten entsprechend Anlage 3 Abschnitt 4 
sind die Herstellerangaben zu beachten, insbesondere ist eine öl- und fettfreie sowie eine 
trockene Umgebung zu gewährleisten.  

3 Abstände 

Die Behälter müssen so aufgestellt werden, dass die Rohrleitungen für Entnahme, Befüllung 
und Be- und Entlüftung sowie für den Leckanzeiger zugänglich und leicht überprüfbar sind. 
Außerdem ist zu beachten, dass Explosionsgefahren ausreichend gering und Möglichkeiten 
zur Brandbekämpfung in ausreichendem Maße vorhanden sind. 
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AUFSTEL LBEDINGUNGEN  

 

4 Montage 

(1) Die Behälter sind lotrecht aufzustellen.  
(2) Die Behälter sind mit einem für diese Behälter und diesen Lagerflüssigkeiten geeigneten 
Grenzwertgeber bzw. Überfüllsicherung mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis 
auszurüsten. Für den Einbau des Grenzwertgebers sind die Einstellmaße entsprechend 
folgender Tabelle einzuhalten:  

Höhe 
Zylinder-
mantel  

H1 

Bezugsmaß für den Grenzwertgeber 
Einstellmaß* X [mm] 

K10 DH K13 DH K15 DH K17 DH K19 DH K22 DH K25 DH 
1050 181 136 120 105 100 87 85 
1100 183 138 122 107 100 89 86 
1150 186 141 125 110 103 92 89 
1200 188 143 127 112 105 94 91 
1250 191 146 130 115 110 97 95 
1300 193 148 132 117 110 99 96 
1350 196 151 135 120 113 102 99 
1400 198 153 137 122 115 104 101 
1450 201 156 140 125 118 107 104 
1500 203 158 145 127 120 109 105 
1550 206 161 145 130 123 112 109 
1600 208 163 147 132 125 114 111 
1650 211 166 150 135 128 117 114 
1700 213 168 155 137 130 119 115 
1750 216 171 155 140 133 122 119 
1800 218 173 157 142 135 124 121 
1850 221 176 160 145 140 127 125 
1900 223 178 162 147 140 129 126 
1950 226 181 165 150 143 132 129 
2000 228 183 167 152 145 134 131 
2050 231 186 170 155 148 137 134 
2100 233 188 172 157 150 139 136 
2150 236 191 175 160 153 142 139 
2200 238 193 180 162 155 144 140 
2250 241 196 180 165 158 147 144 
2300 243 198 182 167 160 149 146 
2350 246 201 185 170 163 152 149 
2400 248 203 187 172 165 154 151 
2450 251 206 190 175 168 157 154 
2500 253 208 195 177 170 159 155 

* Das Einstellmaß X stellt das Maß von Oberkante Tankdeckel bis zur Unterkante des Fühlers am Grenzwert-
geber (untere Markierung an der Sondenhülse) dar. 
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AUFSTEL LBEDINGUNGEN  

 

5 Anschließen von Rohrleitungen 

(1) Rohrleitungen sind so auszulegen und zu montieren, dass unzulässiger Zwang vermieden 
wird. 
(2) Be- und Entlüftungsleitungen dürfen nicht absperrbar sein. 
(3) Be- und Entlüftungseinrichtungen dürfen nicht in geschlossene Räume münden; ihre 
Austrittsöffnungen müssen gegen das Eindringen von Regenwasser geschützt sein. 
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BEHÄLTER IN  ERDBEBENGEBIETEN   

 
 

Tanktyp Durchmesser  
[m] 

max. Tankhöhe  
[m] 

max. zul.  
Erdbebenzone 

K13 DH 1,3 1,5 3 
K15 DH 1,5 1,5 3 
K17 DH 1,7 1,5 3 

Die Auflagerung nach Anlage 6 Abschnitt 2 ist zu beachten. 
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FESTLEGUNG DES FÜLLUNGSGRADES  

 
(1) Bei der Festlegung des zulässigen Füllungsgrades sind der kubische Ausdehnungs-
koeffizient α der für die Befüllung eines Behälters in Frage kommenden Flüssigkeiten und die 
bei der Lagerung mögliche Erwärmung über die Einfülltemperatur hinaus und eine dadurch 
bedingte Zunahme des Volumens der Flüssigkeit zu berücksichtigen.  

(2) Für die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten ohne zusätzliche gefährliche Eigen-
schaften (ist der zulässige Füllungsgrad bei Einfülltemperatur wie folgt festzulegen: 

 Füllungsgrad = 
351

100
⋅α+

 in % des Fassungsraumes  

Für α ≤ 1,5 10-3/K kann ein Füllungsgrad von 95 % als ausreichend angesehen werden. 

Der mittlere kubische Ausdehnungskoeffizient α  kann wie folgt ermittelt werden: 

50

5015
d35
dd

⋅
−=α    

d15 = Dichte der Flüssigkeit bei +15 °C 
d50 = Dichte der Flüssigkeit bei +50 °C. 

 
(3) Für Flüssigkeiten, deren Einfülltemperatur mehr als 35 K unter der maximal zulässigen 
Betriebstemperatur liegt, sind die dadurch bedingten Ausdehnungen bei der Festlegung des 
Füllungsgrades zu berücksichtigen. 

(4) Für Behälter zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit giftigen oder ätzenden 
Eigenschaften soll ein mindestens 3 % niedrigerer Füllungsgrad, als nach Absatz (2) 
bestimmt, eingehalten werden. 

 
 




